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Entscheid 

 

 

 Stadtrat 

Zehntenplatz 1 | 6130 Willisau 

T 041 972 63 63 

stadtkanzlei@willisau.ch 

willisau.ch 

Ladenöffnungszeiten, Sonntagsverkäufe, 2026 

Ausnahmebewilligung Sonntags- und Abendverkäufe 2026 

 

Sachverhalt 

 

a. Mit Mail vom 23. Februar 2026 ersucht der Verein Willisauer Gewerbe um die Bewilligung 

für vorgezogene Abendverkäufe sowie für Sonn- und Feiertagsverkäufe 2026.  

 

b. Der Verein ersucht um folgende Ausnahmebewilligungen: 

 

- Mittwoch, 1. April 2026 (vorgezogener Abendverkauf vor Ostern) 

- Mittwoch, 29. Juli 2026 (vorgezogener Abendverkauf vor Bundesfeiertag) 

- Mittwoch, 12. August 2026 (vorgezogener Abendverkauf vor Maria Himmelfahrt) 

- Mittwoch, 23. Dezember 2026 (vorgezogener Abendverkauf vor Weihnachten) 

- Mittwoch, 30. Dezember 2026 (vorgezogener Abendverkauf vor Silvester) 

- Sonntag, 6. Dezember 2026 (Christkindli-Markt) 

- Sonntag, 22. Dezember 2026 

 

c. Die Grossverteiler in Willisau wurden zum Antrag angehört. Migros, Lidl, Aldi und Jumbo 

haben sich mit dem Antrag einverstanden erklärt bzw. ihre Bemerkungen abgegeben. 

Coop und Müller haben nicht auf die Anfrage reagiert.  

 

Erwägungen  

 

d. Gemäss § 9 des Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG, SRL 855) kann die Gemeinde 

gestatten, an zwei Sonntagen im Jahr offenzuhalten, wobei ein Sonntag auf den Monat 

Dezember fallen muss. Gemäss § 5 Abs. 1 lit. c. RLG dürfen die Verkaufsgeschäfte an 

Maria Empfängnis (8. Dezember) von 08.00 – 18.30 Uhr geöffnet haben. § 15 RLG er-

mächtigt die Gemeinden, einen Abendverkauf pro Woche bis 21.00 Uhr festzulegen.  
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e. Der Antrag des Vereins Willisauer Gewerbe zu den Abend- und Sonntagsverkäufen ent-

spricht einem Bedürfnis und kann deshalb stattgegeben werden. Die vorgezogenen 

Abendverkäufe und die Sonntagsverkäufe am 6. und 20. Dezember 2026 sind zu bewilli-

gen.  

 

f. Die vorgezogenen Abendverkäufe sowie die Sonntagsverkäufe sind im WillisauInfo zu ver-

öffentlichen.  

 

Rechtsspruch 

 

1. Folgende Besondere Schliessungszeiten werden angeordnet: 

 

- Abendverkauf am Mittwoch, 1. April 2026 (vor Ostern), Verschiebung 

- Abendverkauf am Mittwoch, 29. Juli 2026 (vor Bundesfeier), Verschiebung 

- Abendverkauf am Mittwoch, 12. August 2026 (vor Maria Himmelfahrt), Verschiebung 

- Abendverkauf am Mittwoch, 23. Dezember 2026 (vor Weihnachten), Verschiebung 

- Abendverkauf am Mittwoch, 30. Dezember 2026 (vor Silvester), Verschiebung 

 

2. Folgende Sonntagsverkäufe für das Ortsgebiet von Willisau werden bewilligt: 

 

- Sonntag, 6. Dezember 2026 

- Sonntag, 20. Dezember 2026 

 

3. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit dessen Zustellung beim Justiz- und 

Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, Bahnhofstrasse 15, 6002 Luzern, Verwal-

tungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen 

und hat einen bestimmten Antrag und dessen Begründung zu enthalten. Der angefoch-

tene Entscheid ist beizulegen. 

 

4. Zustellung dieses Entscheids an: 

- Willisauer Gewerbe, Sekretariat, 6130 Willisau, per Mail 

- Zentrale Dienste 

 

 

6130 Willisau, 25. Februar 2026 

 

 

 

Stadt Willisau 

 

 

 

André Marti Guido Solari 
Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

Zugestellt am: 25. Februar 2026 
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